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Rundschrieben Einsatzstelleninformationen, Februar 2023 

Einführung eAU und 
Auswertung Umfrage 
Einsatzstellenbegleitung 
Liebe Einsatzstelle, liebe Anleiterinnen und Anleiter im Freiwilligendienst, 

 

wir möchten Sie über die Änderungen aufgrund der Einführung der elektronischen 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem 01. Januar 2023 informieren, sowie die Auswertung der 

Umfrage zur Einsatzstellenbegleitung des DRK Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. und der 

daraus resultierenden Prozessanstöße vorstellen. 
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1. Änderungen aufgrund der Einführung 

elektronischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 

Bei einer Arbeitsunfähigkeit ab dem 1. Januar 2023 

werden die AU-Daten digital erfasst und übermittelt. Es 

gilt für die verschiedenen Beteiligten (Arbeitnehmer, 

Arzt, Krankenkasse, Arbeitgeber) Folgendes¹:  

- Versicherte, die eine 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten, 

müssen diese nicht mehr selbst an die 

Krankenkasse und den Arbeitgeber übermitteln. 

Die Information über die Krankschreibung muss 

dennoch seitens der Versicherten erfolgen. 

- Die Praxen leiten den Krankenkassen die für 

sie bestimmten AU-Daten weiter. Patientinnen 

und Patienten erhalten weiterhin einen 

Papierausdruck für sich als Information 

darüber, wie lange sie krankgeschrieben sind.  

- Seit dem 1. Januar 2023 sollen auch die 

Arbeitgeber die AU-Daten nur noch digital 

erhalten. Diese stellen die Krankenkassen –

elektronisch bereit. Arbeitgeber rufen sie bei 

der Krankenkasse der Beschäftigten ab. 

Voraussetzung dafür ist, dass Arbeitnehmer 

ihren Arbeitgeber über ihre Krankschreibung 

informiert haben. Dazu sind sie weiterhin 

verpflichtet. 

¹Quelle:https://www.kbv.de/media/sp/Praxisinformation_

eAU.pdf 

 

Für die Begleitung der Freiwilligendienstleistenden 

bedeutet dies: 

- Die Freiwilligen stehen weiterhin in der Pflicht 

Einsatzstelle und Träger über Krankheit und 

Arbeitsunfähigkeit zu informieren. 

- Die Freiwilligen müssen, wenn keine 

Ausfertigung für den Arbeitgeber ausgestellt 

wurde, eine Information (bspw. Foto der AU 

ohne Diagnose) an den Arbeitgeber senden. 

- Die Freiwilligen werden im Rahmen der 

Seminararbeit über den Ablauf informiert. 

2. Auswertung der Umfrage zur 

Einsatzstellenbegleitung des DRK LV RLP e.V. 

Mithilfe Ihrer Teilnahme an unserer Umfrage zur 

Qualitätssicherung, sowie zur Ausrichtung unserer 

weiteren Zusammenarbeit konnten wir folgende 

Themenschwerpunkte ermitteln: 

 

- Unterstützungsbedarf durch den Träger bei: 

o Akquise von Freiwilligen 

o Begleitung der Freiwilligen im Alltag  

- Kontaktaufnahme durch den Träger: 

o innerhalb der Probezeit oder einmal 

jährlich 

o in Form von festen 

Ansprechpartnern*innen, per Mail oder 

Onlinemeetings 

- Wünsche, Anregungen und Kritik: 

o Anpassung der Rückmeldefristen im 

Bewerbungsverfahren 

o Klare Zuständigkeiten und bessere 

Erreichbarkeit 

o Mehr Einsicht in die Seminararbeit 

  

Künftig möchten wir Ihre Bedarfe in unser Konzept der 

Einsatzstellenbegleitung mithilfe der Ausarbeitung 

unserer bestehenden und der Erarbeitung neuer 

Angebote integrieren. 

  

Im Rahmen von Online-Workshops möchten wir mit 

Ihnen gemeinsam die Themen der „Freiwilligenakquise“ 

und der „Begleitung der Freiwilligen im Alltag“ 

bearbeiten.  

 

Des Weiteren möchten wir zukünftig die Zuständigkeiten 

innerhalb unseres Teams neu etablieren und in diesem 

Zuge auch die Inhalte unserer Austauschformate 

anleitungs- und einrichtungsbezogen anpassen. 

 

Aufgrund des erforderlichen Planungsaufwandes sehen 

wir hier zur weiteren Umsetzung und festen Etablierung 

den Zeitraum September/ Oktober 2023 vor. 
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Wir möchten Sie auch weiterhin im Rahmen der Begleitung der Dienstleistenden bestmöglich unterstützen und hoffen 

auf Ihr stetiges Interesse und Ihre Anregungen zum Anstoßen neuer Prozesse, um den Freiwilligendienst zu fördern, 

aber auch die Zusammenarbeit mit Ihnen weiterzuentwickeln und zu optimieren. 

 

FREIE PLÄTZE AUSTAUSCHTREFFEN MÄRZ 2023 

Im diesem Frühjahr 2023 bieten wir einen Nachholtermin für unser Austauschtreffen per Online-Meeting über 

Zoom für alle Einrichtungen an, die im vergangenen Jahr verhindert waren: 

- 29.03.2023 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

Hierzu möchten wir Sie um eine formlose Anmeldung per E-Mail bitten. Senden Sie dazu bitte an n.simon@lv-

rlp.drk.de bis spätestens 15.03.2023 die folgenden Angaben: 

• Datum des Termins, mit Angabe vor- oder nachmittags 

• Name und Standort Ihrer Einsatzstelle 

• Name(n) des*r Teilnehmenden 

• E-Mailadresse des*r Teilnehmenden  

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Anmeldeschluss per E-Mail. 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an uns. 

 

Ihr Team der Freiwilligendienste 

 

Herzliche Grüße 

 

i.A. Nadine Simon 

Bildungsreferentin Freiwilligendienste 

 

Deutsches Rotes Kreuz 

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. 

Abt. 34 - Freiwilligendienste I Büro Kaiserslautern 

Bereich 3 - Soziale Arbeit  

Wilhelm-Kittelberger Str. 71, 67659 Kaiserslautern 

Tel.: (06131) 2828 1363 

E-Mail: N.Simon@lv-rlp.drk.de  

Bürozeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag 8:30 - 16:00 Uhr 

Freitag 8:30 - 14:00 Uhr 

 

Hotline: 06131-2828 1380 

montags bis donnerstags 7.30 - 16.30 Uhr  

und freitags von 7.30 - 13.00 Uhr 
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